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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Wird sich der Senat mit der Klärung des 

künftigen Standortes für das Deutsch-Amerikanische 

Volksfest befassen? 

 

Antwort zu 1: Ein landesweites Konzept für Veran-

staltungsorte liegt nicht vor und ist auch nicht vorgesehen.  

 

 

Frage 2: Welche Standorte stehen grundsätzlich für 

das Deutsch-Amerikanische Volksfest zur Verfügung? 

 

Antwort zu 2: Nach derzeitigem Kenntnisstand wäre 

aus Sicht des Lärmschutzes als alternativer Standort der 

Zentrale Festplatz verfügbar. Das Deutsch-Amerikanische 

Volksfest (DAV) wäre dort wohl unter den gleichen 

Rahmenbedingungen wie das Deutsch-Französische 

Volksfest in Bezug auf die Öffnungszeiten, Dauer und 

Immissionswerte genehmigungsfähig. Nach Abstimmun-

gen und Anpassungen im Detail könnte der Zentrale Fest-

platz ein dauerhafter Standort für das DAV sein. 

 

Grundsätzlich steht aber der Betreiber bei der Suche 

nach alternativen Standorten in der Verantwortung.  

 

 

Frage 3: Welche Gründe sprechen aus Sicht des Sena-

tes dagegen, dass das Deutsch-Amerikanische Volksfest 

auf dem Gelände des Tempelhofer Feldes stattfindet? 

 

Antwort zu 3: Das nach dem Volksentscheid vom 

25.05.2014 in Kraft getretene „Gesetz zum Erhalt des 

Tempelhofer Feldes“ (ThFG) vom 25.06.2014 legt eine 

Reihe von Beschränkungen fest. Da das DAV als „über 

das Maß üblicher und auch typischer Freizeit- und Erho-

lungsnutzung des Tempelhofer Feldes wesentlich hinaus-

gehende Veranstaltung“ (§ 7 (1) des ThFG) eingestuft 

werden muss und das Tempelhofer Feld nach § 6 (1) den 

Besucherinnen und Besuchern „grundsätzlich vollum-

fänglich, dauerhaft, uneingeschränkt und unentgeltlich … 

zur Verfügung“ stehen muss, sind großflächige und 

kommerzielle Veranstaltungen nicht mehr genehmigungs-

fähig. 

 

 

Berlin, den 03. September 2015 

 

 

In Vertretung 

 

R. L ü s c h e r 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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